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Amtsblatt
für die Stadt Duisburg

Zentralverwaltung
für Personal und
Organisation 
47049 Duisburg
Memelstraße 25-33

Bekanntmachung der Satzung der Stadt 
Duisburg über die Aufhebung der Satzung 
über die Erhebung einer Abgabe auf ent-
geltliche Übernachtungen im Stadtgebiet 
Duisburg (Übernachtungsabgabesatzung) 
vom 11. Dezember 2012

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung 
am 10.12.2012 die nachfolgende Aufhebungs-
satzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf 

-  §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das  
 Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in   
 der Fassung der Bekanntmachung vom 
 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän- 
 dert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW.  
 S. 474),

-  §§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes   
 für das Land Nordrhein-Westfalen vom   
 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt  
 geändert durch Gesetz vom 13.12.2011  
 (GV. NRW.- S. 687).

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung einer Abgabe 
auf entgeltliche Übernachtungen im Stadtgebiet 
Duisburg (Übernachtungsabgabesatzung) vom 
04.10.2010 (veröffentlicht im Amtsblatt für die 
Stadt Duisburg Nr. 41 vom 29.10.2010, S. 405 – 
407) wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Satzung tritt nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt rückwirkend zum 01.11.2010 in Kraft.

Vorstehende Satzung über die Aufhebung der 
Satzung über die Erhebung einer Abgabe auf 
entgeltliche Übernachtungen im Stadtgebiet 
Duisburg (Übernachtungsabgabesatzung) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Aufhebungssatzung kann gemäß 
§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt   
 oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren  
 wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß  
 öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss  
 vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist  
 gegenüber der Stadt Duisburg vorher gerügt  
 und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und  
 die Tatsache bezeichnet worden, die den   
 Mangel ergibt.

Duisburg, den 11. Dezember 2012

Link
Oberbürgermeister 

Auskunft erteilt:
Frau Siekierski
Tel.-Nr.: 0203/283-2263

Bekanntmachung der 8. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Vergnü-
gungssteuer in der Stadt Duisburg (Vergnü-
gungssteuersatzung) vom 11. Dezember 2012

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung 
am 10.12.2012 die nachfolgende Änderungssat-
zung beschlossen.

Die Satzung beruht auf

- § 7 der Gemeindeordnung für das Land
 Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom   
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14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.10.2012 (GV. NRW. S. 474),

- §§ 1 bis 3 des Kommunalabgabenge- 
 setzes für das Land Nordrhein-
 Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW.  
 1969, S. 712), zuletzt geändert durch  
 Gesetz vom 13.12.2011 
 (GV. NRW. S. 687).

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung von 
Vergnügungssteuer in der Stadt Duis-
burg (Vergnügungssteuersatzung) vom 
10.12.2002 (veröffentlicht im Amts-
blatt für die Stadt Duisburg Nr. 46 vom 
30.12.2002, S. 410 ff.), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 01.04.2011 (veröf-
fentlicht im Amtsblatt für die Stadt Duis-
burg Nr. 14 vom 15.04.2011, S. 77-78) 
wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

 Die Vergnügungssteuer für das Halten
 von Spielapparaten mit Gewinn-
 möglichkeit nach § 1 Nr. 1 beträgt ab  
 01.01.2013 pro Apparat und Monat  
 19 v. H. des Einspielergebnisses. 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt zum 
01.01.2013 in Kraft.

Vorstehende 8. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von Ver-
gnügungssteuer in der Stadt Duisburg 
(Vergnügungssteuersatzung) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Änderungs-
satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung  
 fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei- 

 geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese 8. Änderungssatzung zur Ver- 
 gnügungssteuer ist nicht ordnungs-
 gemäß öffentlich bekannt gemacht  
 worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe- 
 schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist  
 gegenüber der Stadt Duisburg vorher  
 gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
 vorschrift und die Tatsache bezeichnet  
 worden, die den Mangel ergibt. 

Duisburg, den 11. Dezember 2012 

Link
Oberbürgermeister 

Auskunft erteilt:
Herr Bulatow
Tel.-Nr.: 0203/283-2801

Bekanntmachung der 4. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen für die Teilnahme an der „Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich“ der 
Stadt Duisburg vom 12. Dezember 2012

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 10.12.2012 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf

- §§ 7 und 41 Abs. 1 i) der Gemeinde- 
 ordnung für das Land Nordrhein-  
 Westfalen (GO NRW) in der Fassung  
 der Bekanntmachung vom 14.07.1994  
 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert  
 durch Gesetze vom 24.05.2011 
 (GV. NRW. S. 270, 271), und

- § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur frühen
 Bildung und Förderung von Kindern 
 (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Viertes 
 Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
 Jugendhilfegesetzes – SBG VIII – vom 
 30.10.2007 (GV. NRW. S. 462),   
 geändert durch Art. 1 des Gesetzes  
 vom 25.07.2011 (GV. NRW. S. 385).

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen für die Teilnahme an der „Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich“ der 
Stadt Duisburg vom 06.06.2005 (öffent-
lich bekannt gemacht im Amtsblatt für die 
Stadt Duisburg Nr. 24 vom 20.06.2005,  
S. 247), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 05.03.2012 (öffentlich bekannt  
gemacht im Amtsblatt für die Stadt  
Duisburg Nr. 14 vom 30.03.2012,  
Seite 93) wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

Bei der Aufnahme und danach auf Verlan-
gen haben die Eltern der Stadt Duisburg 
schriftlich anzugeben und nachzuweisen, 
welche Einkommensgruppe gemäß der 
Anlage ihrem Elternbeitrag zugrunde zu 
legen ist. 
Ohne Angaben zur Einkommenshöhe und 
ohne Vorlage der geforderten Einkom-
mensnachweise ist der für ein Jahresein-
kommen von über 75.000 Euro maßgebli-
che Elternbeitrag zu zahlen. 

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt mit dem 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Vorstehende Änderungssatzung über die 
Erhebung von Beiträgen für die Teilnah-
me an der „Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich“ der Stadt Duisburg wird 
hiermit verkündet.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Änderungs- 
satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung  
 fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei- 
 geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Änderungssatzung ist nicht 
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 ordnungsgemäß öffentlich bekannt  
 gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe- 
 schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist  
 gegenüber der Stadt Duisburg vorher  
 gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
 vorschrift und die Tatsache bezeichnet  
 worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 12. Dezember 2012 

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Böhm
Tel.-Nr.: 0203/283-3173

Bekanntmachung der Satzung für 
die Musik- und Kunstschule der Stadt 
Duisburg vom 13. Dezember 2012 

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 10. Dezember 2012 die nach-
folgende Satzung beschlossen. 

Die Satzung beruht auf §§ 7 und 41 Abs.1 
Satz 2 f) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 
(GV. NRW. S. 474).

§ 1
Name und Aufgabe

Die Musik- und Kunstschule ist eine 
öffentliche Einrichtung der Stadt Duis-
burg. Sie trägt den Namen „Musik- und 
Kunstschule der Stadt Duisburg“. Die 
Stadt Duisburg verfolgt mit ihrem Betrieb 
ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung.

Der Satzungszweck wird insbesondere ver-
wirklicht durch den Betrieb der Musik- und 
Kunstschule. Sie erschließt und fördert die 

musischen und künstlerischen Fähigkeiten 
ihrer Interessenten. Die möglichst früh 
einsetzende, umfassende Ausbildung 
dient der Entwicklung und Befähigung zu 
aktiver musischer Freizeitgestaltung, der 
Begabtenfindung und deren individuellen 
Förderung sowie der Vorbereitung auf ein 
Studium.

Ihr Angebot umfasst auch andere musisch-
kreative Bereiche wie Kunst, Tanz und 
Theater. Das umfassende Bildungsangebot 
wird in Form von Klassen-, Gruppen- 
sowie Einzelunterricht organisiert und 
ergänzt durch pädagogische Lehrveran-
staltungen wie Workshops.

§ 2
Zweck

Die Stadt Duisburg ist mit der Musik- und 
Kunstschule selbstlos tätig. Es werden 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke verfolgt.

Mittel der Musik- und Kunstschule dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Stadt Duisburg 
erhält keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Musik- und Kunstschule. Sie erhält bei 
Auflösung oder Aufhebung der Musik- 
und Kunstschule oder Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke nicht mehr als ihre 
Kapitalanteile und den gemeinen Wert 
ihrer geleisteten Sachanlagen zurück.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Betriebs der Musik- und 
Kunstschule fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden.

Bei Auflösung des Vermögens oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen an die Stadt Duisburg, die 
das Vermögen unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 3
Gliederung

Die Ausbildung an der Musik- und Kunst-

schule geschieht in folgenden Bereichen:

1. Grundstufen
 Elementare Musik- und Kunsterziehung  
 im Klassenunterricht

2. Orientierungsstufen
 Erste vokale/instrumentale und musik- 
 theoretische Unterweisung im 
 Gruppenunterricht

3. Aufbaustufen
 Systematische Musik- und Kunsterzie- 
 hung im Kleingruppen- und Einzelun- 
 terricht sowie im Ensemble

4. Leistungsstufe
 Begabtenförderung und Studienvorbe- 
 reitende Ausbildung

5. Ergänzungsangebote 
 Breit angelegte Ensemblearbeit zur För- 
 derung des gemeinsamen Musizierens  
 und vielfältige Veranstaltungsarbeit als  
 Beitrag zum öffentlichen Kulturleben

6. Wechselnde Kurs- und 
 Workshopangebote

7. Kooperation mit allgemeinbildenden  
 Schulen

§ 4
Aufnahme und Unterrichtsbeginn 

Die Aufnahme ist grundsätzlich zum 1. Fe-
bruar und 1. August möglich. Bei Minder-
jährigen wird eine Aufnahme von der bzw. 
dem gesetzlichen Vertreter/in beantragt. 
Grundsätzlich werden Interessenten aller 
Altersgruppen aufgenommen. Für das 
Fach „Studienvorbereitung Musik“ ist eine 
Aufnahmeprüfung erforderlich.

1. Nach erfolgter Aufnahme kann in der  
 Regel mit dem Unterricht begonnen  
 werden, sofern die entsprechenden  
 Lehrkräfte und Unterrichtsplätze zur  
 Verfügung stehen.

2. Anmeldungen für Kursunterrichte  
 gelten nur für den jeweils angegebe- 
 nen Zeitraum. Mit Ablauf des Kurses ist  
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 der Unterricht beendet, eine Abmel- 
 dung ist nicht erforderlich.

§ 5
Unterrichtsbedingungen

(1) Die Teilnehmer/innen sind zum regel-
mäßigen Besuch des Unterrichtes, von 
Proben und Veranstaltungen verpflichtet. 
Dies gilt grundsätzlich auch für das 
Ensemblespiel.

(2) Fällt Unterricht aus Gründen, die von 
der Musik- und Kunstschule zu vertreten 
sind, aus, so wird er nach Möglichkeit 
nachgeholt. Hierzu können alternative 
Unterrichtszeiten und -formen festgesetzt 
werden.

(3) Für die Ferien an der Musik- und 
Kunstschule gelten die für öffentliche 
Schulen maßgeblichen Regelungen, hierzu 
gehören auch Brauchtums- und bewegli-
che Ferientage.

§ 6
Abmeldung und Kündigung 

Die Abmeldung ist grundsätzlich nur 
zum 31. Juli und 31. Januar möglich. Die 
Abmeldung muss schriftlich zum 31. Mai 
bzw. 30. November bei der Musik- und 
Kunstschule vorliegen. Ein Ausscheiden 
während des Schuljahres kann nur in 
begründeten Fällen durch die Schulleitung 
genehmigt werden.

Die Schulleitung kann Teilnehmer/innen 
bei ausbleibenden Entgeltzahlungen, 
unentschuldigten Versäumnissen, unge-
nügenden Leistungen, Störungen des 
Unterrichts oder bei sonstigen, schwerwie-
genden Verfehlungen ausschließen.

Ein Ausschluss kommt bei ausbleibenden 
Entgeltzahlungen dann in Betracht, wenn 
Teilnehmer/innen mit mehr als 3 Monats-
raten im Rückstand sind.

§ 7
Unterrichtszeiten

Die Unterrichtszeiten betragen pro 
Schulwoche:

Klassenunterricht:
je nach Fach und Teilnehmerzahl zwischen 
30 und 120 Minuten 

Gruppenunterricht:
45 Minuten 

Einzelunterricht: 
30/45/60 Minuten 

Die Einteilung bzw. Zuteilung zur Un-
terrichtsart und -dauer erfolgt durch die 
Schulleitung. Sie kann ggf. zu Beginn 
eines Schulhalbjahres neu festgesetzt 
werden.

§ 8
Entgelt 

Für die Leistungen der Musik- und Kunst-
schule ist ein privatrechtliches Entgelt zu 
entrichten. Dieses bestimmt sich nach der 
Entgeltordnung für die Musik- und Kunst-
schule in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9
Haftung 

Für Unfälle, Verluste und Schäden jeglicher 
Art haftet die Stadt Duisburg nur im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen.

§ 10
Gesundheitsbestimmungen

Beim Auftreten ansteckender Krankheiten 
sind die allgemeinen Gesundheitsbestim-
mungen für Schulen anzuwenden.

§ 11
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.02.2013 
in Kraft.

Vorstehende Satzung für die Musik- und 
Kunstschule der Stadt Duisburg wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 
GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung  
 fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei- 
 geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß  
 öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat- 
 zungsbeschluss vorher beanstandet
 oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist  
 gegenüber der Stadt Duisburg vorher  
 gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
 vorschrift und die Tatsache bezeichnet  
 worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 13. Dezember 2012

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Schie
Tel.-Nr.: 0203/283-2525

Bekanntmachung der Neufassung des 
Tarifverzeichnisses zur Entgeltordnung 
der Musik- und Kunstschule der Stadt 
Duisburg ab 2013 vom 
13. Dezember 2012

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
10.12.2012 die nachfolgende Neufassung 
des Tarifverzeichnisses zur Entgeltordnung 
der Musik- und Kunstschule beschlossen.

Diese Entgeltordnung beruht auf § 41 
Abs. 1 Satz 2 i) der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
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in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. 
NRW. S. 950), in Verbindung mit § 8 der 
Satzung für die Musik- und Kunstschule 
der Stadt Duisburg vom 13.12.2012.

Artikel 1

Das Tarifverzeichnis zur Entgeltordnung 
der Musik- und Kunstschule wird wie folgt 
neu gefasst:
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Artikel 2

Diese Neufassung tritt am 01.02.2013 in 
Kraft.

Vorstehende Neufassung des Tarifverzeich-
nisses zur Entgeltordnung der Musik- und 
Kunstschule der Stadt Duisburg wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Entgeltord-
nung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung  
 fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei- 
 geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Neufassung des Tarifverzeichnisses  
 zur Entgeltordnung ist nicht ordnungs
 gemäß öffentlich bekannt gemacht  
 worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe- 
 schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist  
 gegenüber der Stadt Duisburg vorher  
 gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
 vorschrift und die Tatsache bezeichnet  
 worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 13. Dezember 2012

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Schie
Tel.-Nr.: 0203/283-2525

Bekanntmachung der Satzung der 
Stadt Duisburg zur 10. Änderung der 
Satzung der Stadt Duisburg über die 
Erhebung von Verwaltungsgebühren 
(Allgemeine Verwaltungsgebührensat-
zung) vom 12. Dezember 2012

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung 
am 10.12.1012 auf der Grundlage der 
vorgelegten Gebührenbedarfsrechnung 
folgende Satzung beschlossen.

Diese Satzung beruht auf § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.7.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18.09.2012 (GV. NRW S. 436), §§ 2, 
4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV. NRW S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 
(GV. NRW S. 687).

Artikel 1

Der Gebührentarif der Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungsgebühren der 
Stadt Duisburg vom 12.12.1990 wird wie 
folgt ergänzt:

Hinter Tarifstelle 2.4.14.5. werden 
folgende Tarifstellen eingefügt:

2.5  Verkehrsrechtliche Anordnungen  
  bei Sondernutzungen, soweit  
  diese nicht unter die Gebühren- 
  ordnung für Maßnahmen im  
  Straßenverkehr fallen

2.5.1. bei Sondernutzungen bis zu  
  3 Wochen 24,00 €
2.5.2. bei Sondernutzungen von 
  3-6 Wochen  33,00 € 
2.5.3. bei Sondernutzungen über 
  6 Wochen je angefangene Stun-
  de Arbeitsaufwand 57,00 € 
  Die Mindestgebühr 
  beträgt              177,00 €
2.5.4. Zuschläge zu den Tarifstellen  
  2.5.1 und 2.5.2  

2.5.4.1 bei Sondernutzungen innerhalb  
  des Vorbehaltnetzes 9,00 €
2.5.4.2 Erstellung eines Verkehrs-
  zeichenplanes  27,00 €
2.5.4.3 Sofern eine verkehrsrechtliche  
  Anordnung weniger als 6 Werk- 
  tage vor Beginn der beabsichtig- 
  ten Sondernutzung bean-  
  tragt wird 40,00 €

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft.

Vorstehende Satzung der Stadt Duisburg 
zur 10. Änderung der Satzung der Stadt 
Duisburg über die Erhebung von Verwal-
tungsgebühren (Allgemeine Verwaltungs-
gebührensatzung) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 
GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung  
 fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei- 
 geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß  
 öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat- 
 zungsbeschluss vorher beanstandet  
 oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist  
 gegenüber der Stadt Duisburg vorher  
 gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
 vorschrift und die Tatsache bezeichnet  
 worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 12. Dezember 2012

Link
Oberbürgermeister
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Auskunft erteilt:
Herr Ulbricht
Tel.-Nr.: 0203/283-3277

Bekanntmachung der Ordnungs-
behördlichen Verordnung über die 
Festsetzung von Naturdenkmalen und 
geschützten Landschaftsbestandteilen 
in der Stadt Duisburg (Naturdenkmal-
verordnung) vom 11. Dezember 2012

Aufgrund der 

§§ 28 und 29 des Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Bundesna-
turschutzgesetz- BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542, zuletzt geändert 
durch Art. 5 G vom 06.02.2012, BGBl. I 
S.148)

in Verbindung mit § 42 a des Gesetzes 
zur Sicherung des Naturhaushalts und zur 
Entwicklung der Landschaft (Landschafts-
gesetz NRW- LG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 
(GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 
(GV. NRW. S.185)   

wird von der Stadt Duisburg als Untere 
Landschaftsbehörde aufgrund des Be-
schlusses des Rates der Stadt vom 
10. Dezember 2012 folgende Ordnungs-
behördliche Verordnung erlassen: 

Artikel I

§ 1 Schutzgegenstand 

Die nachfolgend aufgeführten, außerhalb 
des Geltungsbereiches des Landschaftspla-
nes der Stadt Duisburg liegenden 

a) Einzelbäume und Findlinge werden als  
 Naturdenkmale gemäß § 22 LG

und 

b) Baumgruppen und Alleen werden als  
 geschützte Landschaftsbestandteile
 gemäß § 23 LG festgesetzt.
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§ 2 Inhalt des Schutzes, Verbote 

(1) Zum Schutzbereich der Naturdenkmale 
bzw. der geschützten Landschaftsbestand-
teile gehört auch die zu ihrer Sicherung 
notwendige Umgebung. Bei einem als 
Naturdenkmal festgesetzten Einzelbaum 
und bei einer als geschützter Landschafts-
bestandteil festgesetzten Baumgruppe 
und Allee ist die Fläche unter der Baum-
krone (Traufbereich) sowie ein 2 m breiter 
Sicherheitsstreifen über den Traufrand des 
Baumes bzw. der Bäume hinaus geschützt. 
Bei Findlingen ist ein 2 m breiter Radius 
um den Stein geschützt.

(2) Verbote 
Alle Handlungen, die zu einer Beseitigung, 
Zerstörung, Beschädigung, Veränderung, 
nachhaltigen Störung des Wachstums 
oder einer Beeinträchtigung des Erschei-
nungsbildes und des Schutzbereiches eines 
Naturdenkmales oder eines geschützten 
Landschaftsbestandteiles führen können, 
sind verboten. 

Untersagt ist insbesondere: 

1. ein Naturdenkmal oder einen geschütz- 
 ten Landschaftsbestandteil zu beschä- 
 digen, auszureißen, auszugraben oder  
 Teile davon abzutrennen oder auf an- 
 dere Weise in seinem Wachstum zu  
 beeinträchtigen; als Beschädigung gel- 
 ten auch das Verletzen des Wurzelwer- 
 kes oder der Rinde sowie das Aufasten  
 oder Abbrechen von Zweigen, 

2. den Schutzbereich eines Naturdenkma- 
 les oder eines geschützten Landschafts-
 bestandteiles zu befestigen oder zu  
 verfestigen wie z. B. durch ständiges  
 Befahren, Asphaltieren, Betonieren  
 oder Aufbringen einer anderen wasser- 
 undurchlässigen Decke, 

3. den Grundwasserflurabstand in der  
 Umgebung eines Naturdenkmales oder  
 eines geschützten Landschaftsbestand- 
 teiles zu verändern, 

4. im Schutzbereich eines Naturdenkma- 
 les oder eines geschützten Landschafts- 
 bestandteiles Biozide, Düngemittel und  
 Streusalze anzuwenden oder zu lagern  

 oder Silagemieten anzulegen, 

5. im Kronenraum und im Schutzbereich  
 eines Naturdenkmales oder eines ge- 
 schützten Landschaftsbestandteiles  
 ober- oder unterirdische Ver- und   
 Entsorgungsleitungen oder Materi- 
 altransportleitungen (Pipelines) sowie  
 Fernmeldeeinrichtungen zu verlegen  
 oder zu ändern, 

6. im Schutzbereich eines Naturdenkma- 
 les oder eines geschützten Landschafts- 
 bestandteiles bauliche Anlagen im  
 Sinne des § 2 (1) der Bauordnung für  
 das Land Nordrhein-Westfalen, öffentli-
 che Verkehrsanlagen und deren  
 Nebenanlagen sowie Anlagen, die der  
 Bergaufsicht unterliegen, zu errichten  
 oder zu ändern, auch wenn sie keiner  
 bauaufsichtlichen Genehmigung oder  
 Anzeige bedürfen, 

7. im Schutzbereich eines Naturdenkma- 
 les oder eines geschützten Landschafts- 
 bestandteiles Aufschüttungen, Abgra- 
 bungen, Verfüllungen, Ausschachtun- 
 gen, Sprengungen oder andere Verän- 
 derungen der Bodengestalt vorzuneh- 
 men, 

8. im Schutzbereich eines Naturdenkma- 
 les oder eines geschützten Landschafts- 
 bestandteiles Feuer zu machen, 

9. an einem Naturdenkmal oder an einem  
 geschützten Landschaftsbestand-  
 teil sowie im Schutzbereich Stoffe oder  
 Gegenstände anzubringen, zu lagern,  
 abzulagern, einzuleiten oder sich ihrer  
 in anderer Weise zu entledigen, die das 
 Erscheinungsbild oder den Bestand 
 eines Naturdenkmales oder eines   
 geschützten Landschaftsbestandteiles  
 gefährden oder beeinträchtigen, 

10. Werbeanlagen oder Warenautomaten  
 sowie Schilder oder Beschriftungen an 
 ein Naturdenkmal oder an einen ge- 
 schützten Landschaftsbestandteil anzu- 
 bringen oder im Schutzbereich aufzu- 
 stellen, soweit sie nicht ausschließlich  
 auf die Schutzfestsetzung hinweisen, 

11. im Schutzbereich eines Naturdenkma- 
 les oder eines geschützten Landschafts- 
 bestandteiles Buden, Verkaufsstände  
 oder -wagen, Wohnwagen, Zelte,  
 Bänke aufzustellen,

12. im Schutzbereich eines Naturdenkma- 
 les oder eines geschützten Landschafts- 
 bestandteiles zu lagern oder zu zelten, 

13. im Schutzbereich eines Naturdenkma- 
 les oder eines geschützten Landschafts- 
 bestandteiles die Krautschicht zu 
 entfernen, 

14. Gesteinsproben an dem Findling zu  
 entnehmen, 

15. sonstige Tätigkeiten auszuüben, die  
 dem Schutzzweck zuwiderlaufen. 

§ 3 Nichtbetroffene Tätigkeiten 

(1) Von der Stadt Duisburg als Untere  
Landschaftsbehörde angeordnete,   
genehmigte oder selbst durchgeführte  
Schutz-, Pflege- oder Entwicklungs-  
maßnahmen sind zulässig. 

(2) Unaufschiebbare Maßnahmen zur  
Abwendung einer unmittelbar drohen- 
den Gefahr sind zulässig. Die Durch-  
führung von derartigen Maßnahmen   
sind der Unteren Landschaftsbehörde  
unverzüglich anzuzeigen.

(3) Das Befahren der Zufahrt der Allee  
zum Haus Kaldenhausen bleibt von   
den Verboten unberührt.

§ 4  Verpflichtungen 

(1) Die Grundstückseigentümer und
Nutzungsberechtigten haben Schäden 
an einem Naturdenkmal oder an einem 
geschützten Landschaftsbestandteil sowie 
Gefahren, die von diesem ausgehen oder 
auf dieses einwirken, unverzüglich der 
Stadt Duisburg als Untere Landschaftsbe-
hörde anzuzeigen.

(2) Die Beseitigung oder Veränderung 
eines Naturdenkmales oder eines  
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eines geschützten Landschaftsbestand-
teiles verändert, 

4. im Schutzbereich eines Naturdenkma-
les oder eines geschützten Landschafts-
bestandteiles Biozide, Düngemittel 
und Streusalze anwendet, lagert oder 
Silagemieten anlegt, 

5. im Kronenraum und im Schutzbereich 
eines Naturdenkmales oder eines 
geschützten Landschaftsbestandteiles 
ober- oder unterirdische Ver- und Ent-
sorgungsleitungen oder Material- 
transportleitungen (Pipelines) sowie 
Fernmeldeeinrichtungen verlegt oder 
ändert, 

6. im Schutzbereich eines Naturdenkma-
les oder eines geschützten Landschafts-
bestandteiles bauliche Anlagen im Sin-
ne des § 2 (1) der Bauordnung für das 
Land NRW, öffentliche Verkehrsanlagen 
und deren Nebenanlagen sowie Anla-
gen, die der Bergaufsicht unterliegen, 
errichtet oder ändert, auch wenn sie 
keiner bauaufsichtlichen Genehmigung 
oder Anzeige bedürfen, 

7. im Schutzbereich eines Naturdenkma-
les oder eines geschützten Land-
schaftsbestandteiles Aufschüttungen, 
Abgrabungen, Verfüllungen, Aus-
schachtungen, Sprengungen oder an-
dere Veränderungen der Bodengestalt 
vornimmt, 

8. im Schutzbereich eines Naturdenkma-
les oder eines geschützten Landschafts-
bestandteiles Feuer macht, 

9. an einem Naturdenkmal oder an einem 
geschützten Landschaftsbestandteil 
sowie im Schutzbereich Stoffe oder 
Gegenstände anbringt, lagert, abla-
gert, einleitet, oder sich ihrer in anderer 
Weise entledigt, die das Erscheinungs-
bild oder den Bestand eines Naturdenk-
males oder eines geschützten Land-
schaftsbestandteiles gefährden oder 
beeinträchtigen, 

10. Werbeanlagen oder Warenautomaten 
sowie Schilder oder Beschriftungen 
an ein Naturdenkmal oder an einen 

geschützten Landschaftsbestandteil an-
bringt oder im Schutzbereich aufstellt, 
soweit sie nicht ausschließlich auf die 
Schutzfestsetzung hinweisen, 

11. im Schutzbereich eines Naturdenkma-
les oder eines geschützten Landschafts-
bestandteiles Buden, Verkaufsstände 
oder -wagen, Wohnwagen, Zelte, 
Bänke aufstellt,

12. im Schutzbereich eines Naturdenkma-
les oder eines geschützten Landschafts-
bestandteiles lagert oder zeltet, 

13. im Schutzbereich eines Naturdenkma-
les oder eines geschützten Landschafts-
bestandteiles die Krautschicht entfernt, 

14. Gesteinsproben an dem Findling ent-
 nimmt, 

15. sonstige Tätigkeiten ausübt, die dem  
 Schutzzweck zuwiderlaufen. 

(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 
zu 50.000 € geahndet werden. 

Artikel II

§ 7 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach 
dem Tag ihrer Verkündung in Kraft und 
gilt bis zum 31. Dezember 2030.

Die vorstehende Ordnungsbehördliche 
Verordnung über die Festsetzung von 
Naturdenkmalen und geschützten Land-
schaftsbestandteilen in der Stadt Duisburg 
wird hiermit verkündet.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Ordnungs-
behördlichen Verordnung kann gemäß § 7 
Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

geschützten Landschaftsbestandteiles aus 
Gründen der Verkehrssicherheit bedarf 
der vorherigen Genehmigung der Unteren 
Landschaftsbehörde, es sei denn, dass 
Gefahr im Verzuge die unverzügliche 
Beseitigung oder Veränderung eines 
Naturdenkmales oder eines geschützten 
Landschaftsbestandteiles erfordert. In die-
sem Fall ist die Untere Landschaftsbehörde 
unverzüglich zu informieren.

§ 5 Befreiungen 

Gemäß § 67 BNatSchG, in Verbindung mit 
§ 69 LG NRW, kann von den Geboten und 
Verboten dieser Verordnung auf Antrag 
Befreiung erteilt werden, wenn

a) dies aus Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer und wirtschaftlicher 
Art, notwendig ist oder

b) die Durchführung der Vorschriften im 
Einzelfall zu einer unzumutbaren 
Belastung führen würde und die 
Abweichung mit den Belangen von 
Naturschutz und Landschaftspflege 
vereinbar ist.

§ 6 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 70
Abs. 1 Ziffer 2 LG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen § 2 Abs. 2 dieser 
Verordnung 

1. ein Naturdenkmal oder einen ge-
schützten Landschaftsbestandteil be-
schädigt, ausreißt, ausgräbt oder Teile 
davon abtrennt oder auf andere Weise 
in seinem Wachstum beeinträchtigt, 

2. den Schutzbereich eines Naturdenkma-
les oder eines geschützten Landschafts-
bestandteiles befestigt oder verfestigt 
wie z. B. durch ständiges Befahren, As-
phaltieren, Betonieren oder Aufbringen 
einer anderen wasserundurchlässigen 
Decke, 

3. den Grundwasserflurabstand in der 
Umgebung eines Naturdenkmales oder 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Ordnungsbehördliche Verord-
nung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe-
 schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 11. Dezember 2012

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Giezek
Tel.-Nr.: 0203/283-3894
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Bekanntmachung der 6. Änderung der 
Unternehmenssatzung der Stadt Duis-
burg über die Anstalt des öffentlichen 
Rechts Wirtschaftbetriebe Duisburg 
vom 13. Dezember 2012 

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 10. Dezember 2012 folgende 
Änderungssatzung beschlossen:

Die Satzung beruht auf § 7 Abs. 1  
Satz 1 und § 114 a Abs. 2 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  
(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch  
Art. 1 des Gesetzes vom 18. September 
2012 (GV.NRW. S. 436).

Artikel 1

Die Unternehmenssatzung der Stadt 
Duisburg über die Anstalt des öffentlichen 
Rechts Wirtschaftsbetriebe Duisburg vom 
12. Dezember 2006 (veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Duisburg Nr. 63 vom 
29. Dezember 2006), zuletzt geändert 
durch die 5. Änderung der Unternehmens-
satzung vom 25.09.2012 (veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Duisburg Nr. 38/2012 
vom 29.09.2012) wird wie folgt geändert:

I.
§ 2 wird um einen neuen Absatz 3 er-
gänzt, der wie folgt lautet: 

„Die Anstalt wird darüber hinaus Aus-
bildung, Qualifizierung, Fortbildung und 
Umschulung sowie die Unterstützung 
jeglicher Art von sonst arbeitslosen jungen 
Menschen, Langzeitarbeitslosen und 
Sozialhilfeempfängern auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt fördern.“

II.
Im Rahmen redaktioneller Folgeänderun-
gen wird in § 2 der bisherige Absatz 3 zu 
Absatz 4, der bisherige Absatz 4 zu 
Absatz 5, der bisherige Absatz 5 zu  
Absatz 6, der bisherige Absatz 6 zu  
Absatz 7, der bisherige Absatz 7 zu  
Absatz 8 und der bisherige Absatz 8 zu 
Absatz 9.

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Vorstehende 6. Änderung der Unter-
nehmenssatzung der Stadt Duisburg 
über die Anstalt des öffentlichen Rechts 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 S. 1 GO 
NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung  
 fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei- 
 geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Änderungssatzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat- 
 zungsbeschluss vorher beanstandet  
 oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 13. Dezember 2012 

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Steinmetz
Tel.-Nr.: 0203/283-7482

Bekanntmachung der 2. Änderung 
der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Fried-
höfe der Stadt Duisburg (Friedhofsge-
bührensatzung) vom 
12. Dezember 2012 

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 10. Dezember 2012 die fol-
gende Änderungssatzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf:

- § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S. 685),

- §§ 4, 5 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. 
NRW. S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S. 687),

- § 4 des Gesetzes über das Friedhofs-
und Bestattungswesen (Bestattungs-
gesetz – BestG NRW) vom 17.06.2003 
(GV. NRW. S. 313).

Artikel 1 

Die Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren für die Benutzung der Friedhöfe 
der Stadt Duisburg (Friedhofsgebühren-
satzung) vom 28.09.2006 (veröffentlicht 
im Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 
49/2006, S. 403-406), zuletzt geändert 
durch die 1. Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung der Friedhöfe der Stadt Duisburg 
vom 07.11.2011 (veröffentlicht im Amts-
blatt für die Stadt Duisburg Nr. 43/2011, 
S. 460-462) wird wie folgt geändert:

§ 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

(1) Zur Zahlung verpflichtet ist derjenige / 
diejenige, der / die die gebührenpflichtige 
Leistung des Friedhofsträgers in Anspruch 
nimmt. Dies ist insbesondere derjenige / 
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diejenige, der / die eine Bestattung auf 
dem Friedhof willentlich herbeiführt. 

§ 4 erhält folgende Fassung:

Die Gebühr wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig.

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Vorstehende 2. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung der Friedhöfe der Stadt 
Duisburg (Friedhofsgebührensatzung) 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
 fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei- 
 geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 12. Dezember 2012

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Keulen
Tel.-Nr.: 0203/738752-00

Bekanntmachung der 6. Änderung der 
Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts 
über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Duisburg (Abfallentsorgungssatzung) 
vom 12. Dezember 2012

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung 
am 12. Dezember 2012 die folgende 
Änderungssatzung beschlossen. 

Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7, 9 und 114 a der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW.  
S. 685), in Verbindung mit der Unter-
nehmenssatzung der Stadt Duisburg 
über die Anstalt des öffentlichen 
Rechts Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
vom 12. Dezember 2006 (Amtsblatt für 
die Stadt Duisburg Nr. 63 vom  
29. Dezember 2006, S. 493 - 498), 
zuletzt geändert durch die 5. Ände-
rung der Unternehmenssatzung vom 
25. September 2012 (Amtsblatt für die 
Stadt Duisburg Nr. 38 vom 29. Septem-
ber 2012, S. 380 - 381); 

- dem Gesetz zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der um-
weltverträglichen Bewirtschaftung von 
Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - 
KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. I 
S. 212); 

- §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
abfallgesetz) vom 21. Juni 1988 (GV. 
NRW. S. 250), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S. 863, 975);

- § 7 Satz 4 der Verordnung über die 
Entsorgung von gewerblichen Sied-
lungsabfällen und von bestimmten 
Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbe-
abfallverordnung) vom 19. Juni 2002 
(BGBI. I. S. 1938), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 Absatz 23 des Gesetzes 
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212);

- dem Gesetz über das Inverkehrbringen, 
die Rücknahme und die umweltver-
trägliche Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikgeräten (Elektro- und Elekt-
ronikgerätegesetz) vom 16. März 2005 
(BGBI. I. S. 762), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I S. 212);

- Verordnung über Deponien und Lang-
zeitlager (Deponieverordnung – DepV) 
vom 27. April 2009 (BGBI. I. S. 900); 
zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 
28 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212).

Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts über 
die Abfallentsorgung in der Stadt Duisburg 
(Abfallentsorgungssatzung) vom 18. De-
zember 2007 (veröffentlicht im Amtsblatt 
für die Stadt Duisburg Nr. 52 vom  
31. Dezember 2007, S. 474 - 501), zuletzt 
geändert durch die 5. Änderung der Ab-
fallentsorgungssatzung vom 04. Juni 2012 
(veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg Nr. 27 vom 29. Juni 2012,  
S. 225 – 228), wird wie folgt geändert:
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I. Das Inhaltsverzeichnis erhält folgende 
Fassung: 

Anlage zur Abfallentsorgungssatzung über 
die von der WBD-AöR ausgeschlossenen 
Abfälle

II. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Von der Abfallentsorgung ausgeschlos-
sen sind:

1. die in der anliegenden Liste aufge-
führten Abfälle, soweit diese nicht in 
privaten Haushaltungen anfallen,

2. Abfälle, für die Rücknahmepflichten 
durch Rechtsverordnung nach  
§ 25 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
eingeführt sind, soweit entsprechende 
Rücknahmeeinrichtungen zur Ver-
fügung stehen – vorbehaltlich einer 
Mitwirkung des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers nach § 20 Abs. 2  
S. 1 KrWG i.V.m. § 25 Abs. 2 Nr. 4 KrWG,

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Zielsetzung und Aufgabe
§ 2 Öffentliche Einrichtung
§ 3 Ausschlüsse
§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang
§ 5 Ausnahmen vom Benutzungszwang
§ 6 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
§ 7 Benutzung, Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang
§ 8 Trennung von Abfällen
§ 9 Sammelsysteme
§ 10 Schadstoffhaltige Abfälle/Elektro- und Elektronikgeräte
§ 11 Sperrgut
§ 12 Medizinische Abfälle
§ 13 Bioabfälle
§ 14 Sammelbehältnisse
§ 15 Behandlung und Benutzung der Abfallbehältnisse
§ 16 Einsammeln und Befördern der Abfallbehältnisse und Papierbündel
§ 17 Stellplatz der Abfallbehälter
§ 18 Annahme von Abfällen auf Recyclinghöfen der WBD-AöR
§ 19 Abfallentsorgungsanlagen
§ 20 Anzeige- und Auskunftspflicht, Betretungsrecht
§ 21 Haftung
§ 22 Gebühren
§ 23 Andere Berechtigte und Verpflichtete
§ 24 Ordnungswidrigkeiten
§ 25 Inkrafttreten

3. Abfälle aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen, 
soweit Dritten oder privaten Entsor-
gungsträgern Pflichten zur Entsorgung 
nach den §§ 22 und 72 KrWG übertra-
gen worden sind.

III. § 5 erhält folgende Fassung:

Der Benutzungszwang gemäß § 4 Abs. 2, 
3 und 4 besteht nicht, 

1. soweit Abfälle nach § 3 Abs. 1 - 3 
von der Abfallentsorgung ausgeschlos-
sen sind, 

2. soweit Abfälle in Wahrnehmung der 
Produktverantwortung nach  
§ 26 KrWG freiwillig zurückgenommen 
werden, wenn dem zurücknehmenden 
Hersteller oder Vertreiber ein Freistel-
lungs- oder Feststellungsbescheid nach 
§ 26 Abs. 3 oder Abs. 6 KrWG erteilt 

worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
KrWG), 

3. soweit Abfälle zur Verwertung, die 
nicht gefährlich im Sinne des § 3  
Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach  
§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2,  
§ 18 KrWG zulässige, gemeinnützige 
Sammlung einer ordnungsgemäßen 
und schadlosen Verwertung zugeführt 
werden, 

4. soweit Abfälle, die nicht gefährlich 
im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, 
durch eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1  
Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige ge-
werbliche Sammlung einer ordnungs-
gemäßen und schadlosen Verwertung 
zugeführt werden.

IV. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Kein Anschluss- und Benutzungs-
zwang besteht bei Grundstücken, die von 
privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken 
genutzt werden, soweit der/die Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtige schlüssig 
und nachvollziehbar nachweist, dass er/sie 
nicht nur willens, sondern auch fachlich 
und technisch in der Lage ist, alle auf dem 
Grundstück anfallenden kompostierbaren 
Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. 
§ 7 Abs. 3 KrWG auf diesem Grundstück 
selbst so zu behandeln, dass eine Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemein-
heit, insbesondere durch Gerüche oder 
Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht 
entsteht (Eigenverwertung). Die WBD-AöR 
stellt auf Grundlage der Darlegungen der/
des Anschluss- und Benutzungspflichtigen 
fest, ob und inwieweit eine Ausnahme 
vom Anschluss- und Benutzungszwang 
gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz 
KrWG besteht.

V. § 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und 
Benutzungszwang besteht bei Grundstü-
cken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern 
anderweitig z.B. industriell/gewerblich 
genutzt oder gewerblich genutzt werden, 
wenn der/die Abfallerzeuger(-in)/
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Abfallbesitzer(-in) nachweist, dass er/sie 
die bei ihm/ihr anfallenden Abfälle zur 
Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt 
(Eigenbeseitigung) und keine überwiegen-
den öffentlichen Interesse eine Überlas-
sung der Abfälle zur Beseitigung erfor-
dern. Die WBD-AöR stellt auf Grundlage 
der Darlegungen der/des Anschluss- und 
Benutzungspflichtigen fest, ob und inwie-
weit eine Ausnahme vom Anschluss- und 
Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 2 2. Halbsatz i.V.m. Satz 3 KrWG 
besteht.

VI. § 10 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

(4) Abfälle aus privaten Haushaltungen, 
die wegen ihres Schadstoffgehaltes zur 
Wahrung des Wohls der Allgemeinheit 
einer getrennten Entsorgung bedürfen 
(gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 i.V.m. 
§ 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-
Verordnung), werden von der WBD-AöR 
zu den bekannt gegebenen Terminen an 
den von ihr betriebenen Sammelstellen 
und Sammelfahrzeugen angenommen. 
Eine Annahme an den Sammelfahrzeugen 
kann nur in haushaltsüblichen Mengen 
erfolgen. Dies gilt auch für Kleinmengen 
vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit 
den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt 
werden können mit der Vorgabe, dass 
diese Abfälle nicht an den mobilen, son-
dern nur an der festen Sammelstelle am 
Recyclinghof Mitte in Duisburg-Hochfeld 
angenommen werden können.

VII. § 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Unter Bioabfällen im Sinne dieser 
Satzung sind alle im Abfall enthaltenen 
biologisch abbaubaren Abfallanteile zu 
verstehen wie z. B. Gemüseschalen und 
Gemüsereste, Obstschalen und Obst-
reste, Eierschalen, Kaffeesatz und -filter, 
Teeblätter und Teebeutel, Zimmer- und 
Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und 
Baumastschnitt, Rasenschnitt und sonstige 
Gartenabfälle (vgl. § 3 Abs. 7 KrWG). 
Nicht zum Bioabfall gehören z. B. gekoch-
te Speisereste tierischer und pflanzlicher 
Herkunft, Fleisch-, Geflügel- und Fisch-

reste, Fäkalien, behandeltes Holz oder 
Zigarettenkippen. Im Zweifelsfall entschei-
det die WBD-AöR, ob ein Abfall zu den 
Bioabfällen gehört.

VIII. § 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) In Einzelfällen kann die WBD-AöR auch 
andere als die in Abs. 1 S. 1 und Abs. 2  
genannten Behältnisse zulassen. Die 
Abrechnung derartiger Einzelleistungen 
erfolgt unbeschadet der Abfallentsor-
gungsgebührensatzung durch gesonderte 
Vereinbarung auf der Grundlage einer Ein-
zelkalkulation anhand der für das jeweilige 
Kalenderjahr gültigen Kalkulationsparame-
ter, die sich aus der Gebührenbedarfsbe-
rechnung ergeben.

IX. § 14 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Soweit auf Grundstücken Abfälle aus 
Haushaltungen anfallen und Papier, Glas, 
Leichtverpackungen, stoffgleiche Nicht-
verpackungen getrennt (§ 8) und über 
die hierfür vorgesehenen Sammelsysteme 
entsorgt werden, muss pro Bewohner/in 
ein Behältervolumen für Restmüll von  
20 l pro Woche vorgehalten werden. Zur 
Ermittlung der Bewohner/innen wird u.a. 
auf die Anzahl der gemeldeten Personen 
nach dem Meldegesetz NRW zurückgegrif-
fen. Mindestens muss je Grundstück der 
jeweils kleinste Behälter mit dem gerings-
ten Leerungsrhythmus zur Verfügung 
stehen. Von der Regelung des Satz 1 kann 
abgewichen werden und das Behältervo-
lumen auf 15 Liter pro Bewohner/in und 
Woche reduziert werden, wenn der/die 
Anschlusspflichtige einen geringeren Ent-
sorgungsbedarf aufgrund von Eigenkom-
postierung (Kompostierung des Abfalls auf 
dem angeschlossenen Grundstück des/der 
Anschlusspflichtigen) bzw. Nutzung eines 
Bio-Behälters oder aufgrund von abfall-
bewusstem Verhalten durch Abfallvermei-
dung schriftlich nachweist.

Darüber hinaus kann von der Regelung 
des Satz 1 abgewichen werden und das 
Behältervolumen auf 10 Liter pro Bewoh-
ner/in und Woche reduziert werden, wenn 
der/die Anschlusspflichtige einen gerin-

geren Entsorgungsbedarf aufgrund von 
Eigenkompostierung (Kompostierung des 
Abfalls auf dem angeschlossenen Grund-
stück des/der Anschlusspflichtigen) bzw. 
Nutzung eines Bio-Behälters und aufgrund 
von abfallbewusstem Verhalten durch 
Abfallvermeidung schriftlich nachweist. 

Darüber hinaus kann von der Regelung 
des Satz 1 abgewichen werden und das 
Behältervolumen auf 10 Liter pro Bewoh-
ner/in und Woche reduziert werden, wenn 
eine ununterbrochene und mindestens 
3 Monate andauernde Abwesenheit von 
gemeldeten Personen vorliegt und somit 
ein geringerer Entsorgungsbedarf gegeben 
ist. Diese liegt insbesondere bei einem Stu-
dium oder einer Wehr- und Zivildienstzeit 
jeweils außerhalb des Hauptwohnsitzes, 
berufsbedingten Gründen (z. B. Montage) 
sowie Urlaub bzw. Auslandsaufenthalt vor. 
Die Begründung ist schriftlich nachzuwei-
sen.

Hierbei können für benachbarte Grundstü-
cke auf gemeinsamen schriftlichen Antrag 
der/des Anschlusspflichtigen auch ein oder 
mehrere gemeinschaftliche Abfallbehälter 
zugelassen werden (Nachbarschaftstonne).

X. § 14 Abs. 6 Satz 6 erhält folgende 
Fassung:

Beschäftigte, die weniger als die bran-
chenübliche Arbeitszeit (Arbeitszeit/pro 
Tag von 8 Stunden) beschäftigt sind, wer-
den bei der Veranlagung in Vollzeitstellen 
umgerechnet (Vollzeitäquivalente).

XI. § 14 Abs. 6 Satz 10 erhält folgende 
Fassung:

Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend.

XII. § 14 Abs. 11 erhält folgende Fassung:

(11) Die aufgeführten Abfallbehälter 
stehen im Eigentum der WBD-AöR und 
bleiben auch Eigentum der WBD-AöR 
nach Auslieferung an bzw. bei Nutzung 
durch die Abfallerzeuger. Die Art und 
Weise der Nutzung der Abfallbehälter wird 
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abschließend durch diese Satzung geregelt 
und ist nur im Rahmen des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs gestattet. Unzulässig 
ist daher eine Nutzung der Abfallbehälter, 
die sich mit den Vorgaben dieser Satzung 
nicht vereinbaren lässt. Hierzu gehören 
insbesondere:

a) eine Entgegennahme überlassungs-
pflichtiger Abfälle vom Grundstück des 
Abfallerzeugers durch nicht übernah-
meberechtigte Dritte unter Zuhilfenah-
me der Abfallbehälter,

b) eine Nutzung der Abfallbehälter, die 
zu einer Überschreitung der in  
§ 15 Abs. 6 dieser Satzung aufgeführ-
ten Gewichtsobergrenzen führt,

c) eine Nutzung der Abfallbehälter, 
die zu einer unzulässigen Inanspruch-
nahme des öffentlichen Straßenraums 
führt,

d) eine Verpressung von Abfällen in 
den Abfallbehältern unter Zuhilfenah-
me jedweder technischer Hilfsmittel,

e) alle Handlungen, die bewirken, dass 
die Zugänglichkeit zu den Behältern 
erschwert oder unterbunden wird,

f) alle sonstigen Handlungen, die 
geeignet sind, zu einer Beschädigung 
oder einem vorzeitigen Verschleiß der 
Abfallbehälter zu führen.

XIII. Die Überschrift des § 16 erhält folgen-
de Fassung:

§ 16 Einsammeln und Befördern der Ab-
fallbehältnisse und Papierbündel

XIV. § 16 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende 
Fassung:

(1) Rolltonnen und/oder Papierbündel sind 
am Abfuhrtage grundsätzlich von dem/der 
Benutzungspflichtigen am Fahrbahnrand 
der nächsten mit Abfallsammelfahrzeugen 
öffentlichen befahrbaren Straße ohne Be-
einträchtigung des Verkehrs bis spätestens 

7.15 Uhr zur Entleerung/Einsammlung 
bereitzustellen und nach ihrer Entleerung 
am selben Tag wieder aus dem öffentli-
chen Verkehrsraum zu entfernen (ohne 
Vollservice).

XV. § 21 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende 
Fassung:

Wird die Abfallentsorgung infolge höherer 
Gewalt, durch Betriebsstörungen, Streiks, 
betriebsnotwendige Arbeiten, behördliche 
Verfügungen oder Verlegungen des Zeit-
punktes der Abfallentsorgung vorüberge-
hend eingeschränkt, unterbrochen oder 
verspätet durchgeführt, so besteht kein 
Anspruch auf Schadensersatz.

XVI. § 24 Abs. 1 Nr. 14 erhält folgende 
Fassung:

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

14. entgegen den Bestimmungen des 
§ 16 Abs. 1 die Abfallbehältnisse und/
oder Papierbündel nicht ordnungsge-
mäß und rechtzeitig zur Abfuhr bereit-
stellt oder nach ihrer Entleerung am 
selben Tag wieder aus dem öffentlichen 
Verkehrsraum entfernt, 

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2013 in 
Kraft. 

Vorstehende 6. Änderung der Satzung der 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts über die Abfallent-
sorgung in der Stadt Duisburg (Abfallent-
sorgungssatzung) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung 
kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1, 114a  
Abs. 3 Gemeindeordnung NRW nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-

machung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
 öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - 
Anstalt des öffentlichen Rechts hat den 
Beschluss des Verwaltungsrates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Duisburg, den 12. Dezember 2012

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Lorsche
Tel.-Nr.: 0203/283-3949

Bekanntmachung der 4. Änderung der 
Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts 
über die Erhebung von Gebühren für 
die Abfallentsorgung in der Stadt 
Duisburg (Abfallentsorgungsgebüh-
rensatzung) vom 12. Dezember 2012

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung 
am 12. Dezember 2012 auf der Grundlage 
der vorgelegten Gebührenbedarfsberech-
nung die folgende Änderungssatzung 
beschlossen. 
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Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7, 9 und 114 a der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW.  
S. 685), in Verbindung mit der Unter-
nehmenssatzung der Stadt Duisburg 
über die Anstalt des öffentlichen 
Rechts Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
vom 12. Dezember 2006 (Amtsblatt für 
die Stadt Duisburg Nr. 63 vom  
29. Dezember 2006, S. 493 - 498), 
zuletzt geändert durch die 5. Ände-
rung der Unternehmenssatzung vom 
25. September 2012 (Amtsblatt für die 
Stadt Duisburg Nr. 38 vom 
29. September 2012, S. 380 - 381); 

- §§ 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NW. S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S. 687);

- § 9 des Abfallgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesabfallge-
setz) vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. 
S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (GV. NRW. S. 863, 975).

Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts 
über die Erhebung von Gebühren für die 
Abfallentsorgung in der Stadt Duisburg 
(Abfallentsorgungsgebührensatzung) vom 
18. Dezember 2007 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 52 
vom 31. Dezember 2007, S. 468 - 474), 
zuletzt geändert durch die 3. Änderung 
der Abfallentsorgungssatzung vom  
14. Dezember 2011 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 47 
vom 31. Dezember 2011, S. 526 – 530), 
wird wie folgt geändert:

I. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Kommt der Gebührenpflichtige seiner/
ihrer Pflicht aus Abs. 2 binnen der ihm/
ihr gesetzten Frist nicht nach, so ist die 
WBD-AöR berechtigt, die Anzahl der 
Nutzungseinheiten für die Berechnung der 
Grundgebühr sowie die jeweilige Berech-
nungsgrundlage für die Berechnung der 
Leistungsgebühr zu schätzen.

II. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Gebührenpflicht für die Grund-
gebühr entsteht mit dem ersten Tag des 
auf den Beginn der Abfallentsorgung 
folgenden Monats. Sie erlischt mit dem 
letzten Tag des laufenden Monats, in dem 
die Abfallentsorgung eingestellt wird. 
Entsprechendes gilt beim Wechsel des/der 
Gebührenpflichtigen.

Werden eine oder mehrere Nutzungsein-
heiten voraussichtlich mindestens einen 
Kalendermonat ununterbrochen nicht 
genutzt (Leerstand), so entfällt die Grund-
gebühr ab dem Ersten des Monats, der auf 
den Beginn des tatsächlichen Leerstandes 
folgt, sofern der/die Gebührenschuldner/in 
die Befreiung von der Grundgebühr min-
destens 14 Tage zuvor bei der WBD-AöR 
schriftlich unter Beifügung von Nachwei-
sen hinsichtlich des Leerstandes beantragt 
hat.

III. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die Gebührenpflicht für die Leistungs-
gebühr entsteht mit dem ersten Tag des 
auf den Beginn der Abfallentsorgung 
folgenden Monats. Sie erlischt mit dem 
letzten Tag des laufenden Monats, in dem 
die Abfallentsorgung eingestellt wird. Ent-
sprechendes gilt bei einem Wechsel des/
der Gebührenpflichtigen oder einer Ände-
rung der Berechnungsgrundlagen. Sofern 
die Reduzierung des bereitgestellten 
Volumens trotz eines rechtzeitigen Antrags 
(§ 14 Abs. 4 Abfallentsorgungssatzung) 
nicht innerhalb des Monats erfolgt, auf 
den sich der Antrag bezieht, wird für den 
auf die Antragstellung folgenden Zeitraum 
der Anteil der festgesetzten Gebühr erstat-

tet, der auf das einzuziehende Volumen 
entfällt. Die Erstattung ist innerhalb von 
drei Monaten nach Bekanntgabe der 
geänderten Gebührenfestsetzung bei der 
WBD-AöR schriftlich zu beantragen.

IV. § 4 Abs. 7 Satz 1 erhält folgende 
Fassung:

(7) Wird die Abfallentsorgung infolge 
höherer Gewalt, durch Betriebsstörungen, 
Streiks, betriebsnotwendige Arbeiten, 
behördliche Verfügungen oder Verlegun-
gen des Zeitpunktes der Abfallentsorgung 
vorübergehend eingeschränkt, unterbro-
chen oder verspätet durchgeführt, haben 
die Gebührenschuldner keinen Anspruch 
auf Gebührenminderung.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2013 in 
Kraft. 

Vorstehende 4. Änderung der Satzung 
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt 
des öffentlichen Rechts über die Erhebung 
von Gebühren für die Abfallentsorgung 
in der Stadt Duisburg (Abfallentsorgungs-
gebührensatzung) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung 
kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1, 114a  
Abs. 3 Gemeindeordnung NRW nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
 öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - 
Anstalt des öffentlichen Rechts hat den 
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Beschluss des Verwaltungsrates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Duisburg, den 12. Dezember 2012

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Lorsche
Tel.-Nr.: 0203/283-3949

Bekanntmachung der 5. Änderung 
der Satzung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts über die Abwasserbeseitigung 
in der Stadt Duisburg (Abwasserbesei-
tigungssatzung) vom 
12. Dezember 2012

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg – Anstalt des öffentlichen 
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung 
am 12. Dezember 2012 die folgende 
Änderungssatzung beschlossen. 

Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7, 9 und 114 a der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW.  
S. 685), in Verbindung mit der Unter-
nehmenssatzung der Stadt Duisburg 
über die Anstalt des öffentlichen 
Rechts Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
vom 12. Dezember 2006 (Amtsblatt für 
die Stadt Duisburg Nr. 63 vom  
29. Dezember 2006, S. 493 - 498), 

zuletzt geändert durch die 5. Ände-
rung der Unternehmenssatzung vom 
25. September 2012 (Amtsblatt für die 
Stadt Duisburg Nr. 38 vom 29. Septem-
ber 2012, S. 380 - 381); 

- §§ 51 ff. des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswas-
sergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 
(GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
16. März 2010 (GV. NRW. S. 185 ff.);

- dem Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushaltes des Bundes (Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585 ff.), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 Absatz 9 des Gesetzes 
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212). 

Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts 
über die Abwasserbeseitigung in der Stadt 
Duisburg (Abwasserbeseitigungssatzung) 
vom 18. Dezember 2007 (veröffentlicht 
im Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 52 
vom 31. Dezember 2007, S. 450 - 463), 
zuletzt geändert durch die 4. Änderung 
der Satzung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts 
über die Abwasserbeseitigung in der 
Stadt Duisburg vom 14. Dezember 2011 
(veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg Nr. 47 vom 31. Dezember 2011, 
S. 530 – 535), wird wie folgt geändert:

I. Inhaltsverzeichnis Teil 3 erhält folgende  
 Fassung:

 3. Teil: Entsorgung von Schlamm 
aus Kleinkläranlagen und Abwasser 
aus abflusslosen Gruben in nicht-
kanalisierten Bereichen

§ 20 Allgemeine Grundlagen
§ 21 Anschluss- und Benutzungsrecht
§ 22 Begrenzung des Benutzungsrechts
§ 23 Anschluss- und Benutzungszwang
§ 24 Ausführung, Betrieb, Unterhal-

tung und Überwachung
§ 25 Durchführung der Entleerung

II. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 (2) Fremdwasser sind sämtliche bestim-
mungswidrig in die Entwässerungsan-
lage gelangenden Wässer, unabhängig 
davon, ob es sich dabei z.B. um über 
defekte Abwasseranlagen in die öf-
fentliche Abwasseranlage gelangendes 
Grund- oder Quellwasser handelt, um 
Drainagewasser oder um Fehlanschlüs-
se im Trennsystem.

III. § 6 a Abs. 9 Satz 1 erhält folgende  
 Fassung:

 (9) Hat die Dichtheitsprüfung einen 
Schaden aufgezeigt, so erfolgt die 
Beurteilung des Schadens nach dem 
„Bildreferenzkatalog – Private Abwas-
serleitung“ des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
des Vollzugserlasses des MKUNLV vom 
17.06.2011 Az. IV-7 031 002 0407.

IV. In § 16 Abs. 2 wird in Buchstabe j) am 
Ende der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und die Buchstaben k) und l) 
neu eingefügt; diese erhalten folgende 
Fassung:

 k) nicht neutralisierte Kondensate aus 
mit Erdgas, Flüssiggas oder schwefel-
armen Heizöl betriebenen Brennwert-
anlagen mit einer Nennwärmeleistung 
von mehr als 200 kW sowie nicht 
neutralisierte Kondensate aus sonsti-
gen Brennwertanlagen,

 l) Grund-, Drainage- und Kühlwasser.

V. § 16 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

 (4) Auch bei Einhaltung der Einlei-
tungsbeschränkungen kann die WBD-
AöR die Schmutzfracht für einzelne 
Einleitungen begrenzen, wenn dies zur 
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Einhaltung der Bedingungen für die 
Erlaubnis zur Einleitung von gereinig-
tem Wasser in ein Gewässer oder zur 
Sicherstellung einer geordneten Klär-
schlammverwertung oder zur Einhal-
tung von Einleitungsbeschränkungen 
bei der Nutzung von Anlagen Dritter 
geboten ist. Die WBD-AöR behält sich 
vor, die Einleitungen bestimmter Stoffe 
gesondert zu regeln, wenn Nachteile 
der unter § 16 Abs. 1 bezeichneten Art 
zu erwarten sind.

VI. § 18 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

 (6) Die Befugnisse der Wasserbehörden 
und der Abwasserverbände zur Über-
prüfung und Untersuchung von Ab-
wassereinleitungen bleiben unberührt.

VII. § 20 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

 (1) Die WBD-AöR betreibt in ihrem 
Gebiet die Entleerung der Kleinkläran-
lagen und abflusslosen Gruben als öf-
fentliche Einrichtung. Diese bildet eine 
rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 
Die Entleerung umfasst die Entnah-
me des Abwassers aus abflusslosen 
Gruben und die Schlammentnahme 
aus Kleinkläranlagen sowie Abfuhr und 
Behandlung der Anlageninhalte. Zur 
Durchführung der Entleerung/Entsor-
gung kann sich die WBD-AöR Dritter 
bedienen.

VIII. § 21 erhält folgende Fassung:

 (1) Jede/r Grundstückseigentümer/in 
ist vorbehaltlich der Einschränkungen 
in dieser Satzung berechtigt, von der 
WBD-AöR die Entleerung seiner/ihrer 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gru-
ben und die Übernahme des Inhaltes 
zu verlangen.

 (2) Von der Entleerung durch die WBD-
AöR im Rahmen dieser Satzung sind 
Kleinkläranlagen und abflusslose 
Gruben auf Grundstücken ausgeschlos-
sen, soweit und solange die WBD-AöR 
gemäß § 53 Abs. 4 und 5 LWG von der 

Entleerung freigestellt ist.

IX. § 23 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

 (1) Jede/r Grundstückseigentümer/in  
ist verpflichtet, die Entleerung der 
Kleinkläranlagen und abflusslosen  
Gruben ausschließlich durch die WBD-
AöR zuzulassen und den zu entsorgen-
den Inhalt der WBD-AöR zu überlassen.

X. § 25 erhält folgende Überschrift:

 § 25 Durchführung der Entleerung

XI. § 25 Abs. 1 S. 1 erhält folgende 
 Fassung:

 (1) Die Entleerungsintervalle der ab-
flusslosen Gruben und der Kleinklär-
anlagen ergeben sich nach folgenden 
Kriterien:

XII. § 25 Abs. 1 Buchstabe a) und b) erhal- 
 ten folgende Fassung:

 a) Vollbiologische Kleinkläranlagen mit 
einer Bauartzulassung vom Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt) sind ent-
sprechend den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik bei Bedarf, mindes-
tens jedoch im fünfjährigen Abstand 
zu entleeren, soweit auf der Grundlage 
des § 57 LWG keine anderen Regelun-
gen eingeführt worden sind.

 b) Vollbiologische Kleinkläranlagen 
ohne Bauartzulassung sind gemäß 
den Vorgaben des wasserrechtlichen 
Erlaubnisbescheides zu entleeren. 
Ansonsten nach Bedarf. Bedarf ist spä-
testens gegeben, wenn eine 50%ige 
Füllung des gesamten Nutzvolumens 
mit Schlamm (Boden- und Schwimm-
schlamm) erreicht ist. Die WBD-AöR 
kann bei Erfordernis im Einzelfall auch 
andere Regelungen festlegen. Un-
abhängig davon ist eine Entleerung 
mindestens im fünfjährigen Abstand 
durchzuführen, soweit auf der Grund-
lage des § 57 LWG keine anderen 

Regelungen eingeführt worden sind.

XIII. § 25 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

 (4) Die WBD-AöR kann den genauen 
Zeitpunkt, die Art und Weise und den 
Umfang der Entleerung bestimmen. 
Zum Entleerungstermin hat der/die 
Grundstückseigentümer/in die Klein-
kläranlagen und abflusslosen Gruben 
zugänglich zu machen und die Zufahrt 
zu gewährleisten.

XIV. § 25 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

 (6) Der Anlageninhalt geht mit der 
Entleerung in das Eigentum der WBD-
AöR über. Die WBD-AöR ist nicht 
verpflichtet, darin nach verlorenen 
Gegenständen zu suchen oder suchen 
zu lassen. Werden Wertgegenstände 
gefunden, sind sie als Fundsachen zu 
behandeln.

XV. § 26 Abs. 1 Buchstabe x) erhält 
 folgende Fassung:

 x) entgegen den Bestimmungen des 
§ 23 Abs. 1 die Entleerung seiner 
Kleinkläranlage oder abflusslosen 
Grube nicht ausschließlich durch die 
WBD-AöR zulässt,

XVI.Die „Anlage zu § 16 Abs. 3 der 
Satzung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg – Anstalt des öffentlichen 
Rechts über die Abwasserbeseitigung 
in der Stadt Duisburg“ erhält die in der 
Anlage dargestellte Fassung.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2013 in 
Kraft. 

Vorstehende 5. Änderung der Satzung der 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg – Anstalt des 
öffentlichen Rechts über die Abwasserbe-
seitigung in der Stadt Duisburg (Abwas-
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serbeseitigungssatzung) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung 
kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1, 114a  
Abs. 3 Gemeindeordnung NRW nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß  
 öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - 
Anstalt des öffentlichen Rechts hat den 
Beschluss des Verwaltungsrates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Duisburg, den 12. Dezember 2012

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Lorsche
Tel.-Nr.: 0203/283-3949
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Bekanntmachung der 5. Änderung 
der Satzung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts über die Erhebung von Abwas-
serbeseitigungsgebühren, Abwasser-
abgabengebühren, Entgelten für die 
Abfuhr von Schlamm und Abwasser 
aus privaten Abwasserbehandlungs-
anlagen sowie über den Kostenersatz 
für die Herstellung von Grundstücks-
anschlüssen in der Stadt Duisburg 
(Abwassergebührensatzung) vom  
12. Dezember 2012

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung 
am 12. Dezember 2012 auf Grundlage der 
vorgelegten Gebührenbedarfsberechnung 
die folgende Änderungssatzung beschlos-
sen. 

Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7, 9 und 114 a der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW.  
S. 685), in Verbindung mit der Unter-
nehmenssatzung der Stadt Duisburg 
über die Anstalt des öffentlichen 
Rechts Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
vom 12. Dezember 2006 (Amtsblatt 
für die Stadt Duisburg Nr. 63 vom 29. 
Dezember 2006, S. 493 - 498), zuletzt 
geändert durch die 5. Änderung der 
Unternehmenssatzung vom 25. Sep-
tember 2012 (Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg Nr. 38 vom 29. September 
2012, S. 380 - 381); 

- §§ 1 und 9 Abs. 1 – 3 des Gesetzes 
über Abgaben für das Einleiten von 
Abwasser in Gewässer (Abwasserabga-
bengesetz) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Januar 2005  
(BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. August 
2010 (BGBl. I S. 1163);

- §§ 64 und 65 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz – LWG NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom  
25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926),  
zuletzt geändert durch Art. 3 des  
Gesetzes vom 16. März 2010 
(GV. NRW. S. 185 ff.);

- §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969 S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687). 

Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts 
über die Erhebung von Abwasserbesei-
tigungsgebühren, Abwasserabgaben-
gebühren, Entgelten für die Abfuhr von 
Schlamm und Abwasser aus privaten 
Abwasserbehandlungsanlagen sowie 
über den Kostenersatz für die Herstellung 
von Grundstücksanschlüssen in der Stadt 
Duisburg (Abwassergebührensatzung) 
vom 18. Dezember 2007 (veröffentlicht 
im Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 
52/2007, S. 464 - 468), zuletzt geändert 
durch die 4. Änderung der Satzung der 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts über die Erhebung von 
Abwasserbeseitigungsgebühren, Abwas-
serabgabengebühren, Entgelten für die 
Abfuhr von Schlamm und Abwasser aus 
privaten Abwasserbehandlungsanlagen so-
wie über den Kostenersatz für die Herstel-
lung von Grundstücksanschlüssen in der 
Stadt Duisburg vom 14. Dezember 2011 
(veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg Nr. 47 vom 31. Dezember 2011, 
S. 536 – 537), wird wie folgt geändert:

I.  § 3 Abs. 6 Satz 9 erhält folgende 
 Fassung:

In Fällen von Wasserrohrbrüchen, 
bei denen das ausgetretene Wasser 
nachweislich nicht in die öffentliche 
Abwasseranlage gelangt ist, wird 
die nicht eingeleitete Wassermenge 
unter Berücksichtigung des Wasser-
verbrauchs der Vorjahre geschätzt. Die 
Schätzung wird auf Antrag des/der Ge-

bührenpflichtigen durchgeführt. Dem 
Antrag ist ein Nachweis hinsichtlich des 
Ausmaßes und der Dauer des Was-
serrohrbruchs beizufügen. Ferner soll 
der Antrag Angaben zu den aufgrund 
des Rohrbruchs ausgetretenen und 
nicht in die Kanalisation eingeleiteten 
Wassermengen enthalten. Soweit der/
die Gebührenpflichtige den Nachweis 
durch ein Gutachten erbringen will, hat 
diese/r die Kosten hierfür zu tragen. 
Die Themen und der Umfang des Gut-
achtens sind vorher mit der WBD-AöR 
abzustimmen.

II.  § 6 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Die Schmutzwassergebühr entsteht 
erst am 31.12. des jeweiligen  
Kalenderjahres. Die Gebühr wird einen 
Monat nach Bekanntgabe des Beschei-
des fällig.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2013 in 
Kraft. 

Vorstehende 5. Änderung der Satzung der 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg – Anstalt 
des öffentlichen Rechts über die Erhebung 
von Abwasserbeseitigungsgebühren, 
Abwasserabgabengebühren, Entgelten für 
die Abfuhr von Schlamm und Abwasser 
aus privaten Abwasserbehandlungsanla-
gen sowie über den Kostenersatz für die 
Herstellung von Grundstücksanschlüssen 
in der Stadt Duisburg (Abwassergebühren-
satzung) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung 
kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1, 114a  
Abs. 3 Gemeindeordnung NRW nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
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geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß  
 öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - 
Anstalt des öffentlichen Rechts hat den 
Beschluss des Verwaltungsrates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Duisburg, den 12. Dezember 2012

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Lorsche
Tel.-Nr.: 0203/283-3949

Bekanntmachung der 6. Änderung 
der Satzung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts über die Straßenreinigung und 
die Erhebung von Straßenreinigungs-
gebühren in der Stadt Duisburg (Stra-
ßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 12. Dezember 2012

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung 
am 12. Dezember 2012 auf der Grundlage 
der vorgelegten Gebührenbedarfsberech-
nung die folgende Änderungssatzung 
beschlossen.

Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7 und 114a der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom  
13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), 
in Verbindung mit der Unternehmens-
satzung der Stadt Duisburg über die 
Anstalt des öffentlichen Rechts Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg vom 12. De-
zember 2006 (Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg Nr. 63 vom 29. Dezember 
2006, S. 493 - 498), zuletzt geändert 
durch die 5. Änderung der Unterneh-
menssatzung vom 25. September 2012 
(Amtsblatt für die Stadt Duisburg  
Nr. 38 vom 29. September 2012, 
S. 380 - 381);

- §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 
Reinigung öffentlicher Straßen (Stra-
ßenreinigungsgesetz NRW) vom  
18. Dezember 1975 (GV. NW. S. 706), 
berichtigt (GV. NW. 1976 S. 12), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Juni 
2009 (GV. NRW. S. 390);

- §§ 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NW. S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S. 687).

Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts über 
die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren in der 
Stadt Duisburg (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) vom 18. Dezember 
2007 (veröffentlicht im Amtsblatt für die 
Stadt Duisburg Nr. 52 vom 31. Dezember 
2007, S. 502 - 552), zuletzt geändert 
durch die 5. Änderung der Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung vom  
14. Dezember 2011 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 47 
vom 31. Dezember 2011, S. 537 - 547), 
wird wie folgt geändert:

I.
§ 10 Abs. 2 Satz 6 erhält folgende Fas-
sung:

Der Anspruch verjährt innerhalb eines 
Kalendervierteljahres nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem er entstanden ist, 
wenn er nicht vorher schriftlich bei der 
WBD-AöR geltend gemacht wird.

II. 
Das Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage 
zu § 3 Abs. 1) und das Winterdienstver-
zeichnis (Anlage zu § 3 Abs. 4) werden 
wie folgt geändert:
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Straßen-    Straße /     Reinigungs-
schlüssel    Abschnitt    klasse          

Stadtbezirk – Walsum - 91

8037     Platz der Erinnerung   G

8654     Kantstr. 
     von Heinestr. bis Ende   B
8654     Kantstr. 
     von Nr. 21 bis Heinestr.   A

Stadtbezirk – Hamborn - 92

1814     Im Holtkamp    E

2992     Stockholmer Str.
     außer Nebenfahrbahn   D
2992     Stockholmer Str.
     Nebenfahrbahn    B

Stadtbezirk – Meiderich-Beeck - 93

1774     Horststr. 
     außer Stichwege zu Nr. 36, 42 u. 48  F
1774     Horststr.
     Stichwege zu Nr. 36, 42 u. 48  A

1976     Krummbeeckstr.
     außer Verbindungsweg zur Lehnhofstr. B

2491     Steinstr.      B

Stadtbezirk – Homberg-Ruhrort-Baerl - 94

1367     Dammstr. 
     von Anfang bis Rheinallee -RU-  B
1367     Dammstr.
     von Rheinallee bis Ende außer
     Zufahrt zwischen Nr. 25 u. 27 -RU-  E

5192     Fliederweg
     außer Verbindungswege zur
     Halener Str. u. zur Hopfenstr.  B
5192     Fliederweg
     Verbindungswege zur Halener Str. 
     u. zur Hopfenstr.    A

5103     Kreuzstr. 
     außer Parkplatz -HO-   D
5103     Kreuzstr.
     Parkplatz Kreuzstr. -HO-   entfällt

5106     Lauerstr.
     außer Ortsfahrbahn und Stichwege  F1
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Straßen-    Straße /     Reinigungs-
schlüssel    Abschnitt    klasse          

2920     Mühlenweide
     (Straßen)     entfällt

5180     Zechenstr. 
     von Feldstr. bis Ende   B

Stadtbezirk – Mitte - 95

1250     Bertaallee
     von Anfang bis Nr. 10   E
1250     Bertaallee
     nach Nr. 10 bis Ende   A

2121     Moltkestr. 
     außer Verbindungsweg zur Straße 
     Hinter der Kirche    E
2121     Moltkestr.
     Verbindungsweg zur Straße 
     Hinter der Kirche    A

2389     Schifferstr.    E

Stadtbezirk – Rheinhausen - 96

7060     An den Wieen
     von Anfang bis Nr. 37   B
7060     An den Wieen
     von Nr. 39 bis Ende   A

6059     An der Trift
     außer Stichweg zu Nr. 14 u. 16  B
6059     An der Trift
     Stichweg zu Nr. 14 u. 16   A

6076     Atroper Str. 
     von Anfang bis Schwarzenberger Str.  E
6076     Atroper Str.
     von Schwarzenberger Str. bis Ende  F1

6199     Dahlingstr.
     nach Nr. 42 bis Ende einschließlich 
     Abzweigung zur Ackerstr. / Am Stellwerk
     außer sonstige Abzweigungen  B

6317     Friedrich-Alfred-Str. 
     von Krefelder Str. bis Ende 
     außer Stichstr. zu Nr. 219   F1
6317     Friedrich-Alfred-Str.
     Stichstr. zu Nr. 219    B

6348     Geschwister-Scholl-Str.   B

6532     Julius-Leber-Str.
     von Geschwister-Scholl-Str. bis Ende  B
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Straßen-    Straße /     Reinigungs-
schlüssel    Abschnitt    klasse          

6629     Maiblumenstr.
     von Anfang bis Behringstr.   B
6629     Maiblumenstr.
     von Behringstr. bis Ende   A

6726     Parallelstr.    entfällt

Stadtbezirk – Süd - 97

1005     Ackerstr.      B

2908     Ravensberger Str.    entfällt

2638     Walter-Schönheit-Str.
     einschl. Sackgassen außer von 
     Wildfängerweg bis Am Rahmer Bach 
     und Verbindungsweg zu An der Huf  B
2638     Walter-Schönheit-Str.
     von Wildfängerweg bis Am Rahmer Bach
     und Verbindungsweg zu An der Huf  A
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Straßen-    Straße /     Winter-   
schlüssel    Abschnitt             dienststufe

Stadtbezirk – Walsum - 91

8037     Platz der Erinnerung   2

Stadtbezirk – Homberg-Ruhrort-Baerl - 94

1367     Dammstr. 
     von Rheinallee bis Ende außer 
     Zufahrt zwischen Nr. 25 u. 27 -RU-  1

Stadtbezirk – Mitte - 95

1250     Bertaallee    2

1358     Curtiusstr.    entfällt

1935      Kölner Str.
     von Mercatorstr. bis Curtiusstr.  entfällt

2084     Masurenallee
     von Kruppstr. bis Wedauer Brücke  1

2121     Moltkestr. 
     von Königsberger Allee bis 
     Mülheimer Str. außer Verbindungsweg 
     zur Straße Hinter der Kirche   2

Stadtbezirk – Rheinhausen - 96

6317     Friedrich-Alfred-Str. 
     von Krefelder Str. bis Ende außer Stichstr. 
     zu Nr. 219    1

Stadtbezirk – Süd - 97

1231     Beckerfelder Str.
     von Nr. 84 bis Ende   2

2579     Ungelsheimer Str.
     von An der Steinkaul bis 
     Am Ungelsheimer Graben   2

2760     Zur Kaffeehött
     von Beckerfelder Str. bis 
     Heltorfer Str. außer Stichstraße 
     neben Nr. 38    2
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Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2013 in 
Kraft.

Vorstehende 6. Änderung der Satzung der 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts über die Straßenreini-
gung und die Erhebung von Straßenrei-
nigungsgebühren in der Stadt Duisburg 
(Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Änderungs-
satzung kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1, 
114a Abs. 3 Gemeindeordnung NRW nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Änderungssatzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c)  der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg – 
Anstalt des öffentlichen Rechts hat den 
Beschluss des Verwaltungsrates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Duisburg, den 12. Dezember 2012

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Herr Dunkel
Tel.-Nr.: 0203/283-7980

Bekanntmachung der 5. Änderung der 
Entgeltordnung der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg – Anstalt des öffentlichen 
Rechts (WBD-AöR) für besondere 
Dienstleistungen vom 
11. Dezember 2012

Der Verwaltungsrat der WBD-AöR hat in 
seiner Sitzung am 06. November 2012 die 
folgende Änderung der Entgeltordnung 
beschlossen.

Die Entgeltordnung beruht auf § 41 
Abs. 1 Satz 2 Buchstabe i) der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685), in 
Verbindung mit der Unternehmenssatzung 
der Stadt Duisburg über die Anstalt des öf-
fentlichen Rechts Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg vom 12.12.2006 (Amtsblatt für die 
Stadt Duisburg Nr. 63 vom 29.12.2006, 
Seite 493 - 498), zuletzt geändert durch 
die 5. Änderung der Unternehmenssat-
zung vom 25.09.2012 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 38 
vom 29.09.2012, Seite 380 - 381).

Artikel 1
Entgelttatbestände

Die nach der Entgeltordnung der Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg – Anstalt des 
öffentlichen Rechts (WBD-AöR) für beson-
dere Dienstleistungen vom 18.12.2007 
(veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg Nr. 52 vom 31.12.2007, Seite 
443 - 447), zuletzt geändert durch die 
4. Änderung der Entgeltordnung der 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg – Anstalt des 
öffentlichen Rechts (WBD-AöR) für beson-
dere Dienstleistungen vom 14.12.2011 
(veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg Nr. 47 vom 31.12.2011, Seite 
547 - 549) zu erhebenden und aus der 
Entgeltliste ersichtlichen Entgelte werden 
wie folgt geändert:
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Artikel 1
Entgelttatbestände

Die nach der Entgeltordnung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg – Anstalt des öffentlichen 
Rechts (WBD-AöR) für besondere Dienstleistungen vom 18.12.2007 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 52 vom 31.12.2007, Seite 443 - 447), zuletzt geän-
dert durch die 4. Änderung der Entgeltordnung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg – Anstalt 
des öffentlichen Rechts (WBD-AöR) für besondere Dienstleistungen vom 14.12.2011 (ver-
öffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 47 vom 31.12.2011, Seite 547 - 549) zu 
erhebenden und aus der Entgeltliste ersichtlichen Entgelte werden wie folgt geändert:

1. Im Abschnitt „Personaleinsätze (pro Stunde**)“ werden die nachfolgenden 
 Tarifstellen wie folgt geändert:

       Preise in Euro *
       netto brutto

 Hilfsdienste/Hilfsarbeiter/in   30,90 36,77
 Facharbeiter/in, Sachbearbeiter/in   38,30 45,58
 Techniker/in, Meister/in, kaufm. Fachkraft  54,50 64,86
 Ingenieur/in, leitende/r Angestellte/r  65,50 77,95

2. Im Abschnitt „Fahrzeuge und Geräte (pro Stunde**)“ werden die nachfolgenden 
 Tarifstellen wie folgt geändert:

       Preise in Euro *
       netto brutto

 Wasserwagen     50,50 60,10
 Kehrmaschine     39,50 47,01
 Klein- und Kleinstkehrmaschine   39,50 47,01
 LKW bis 3,5 t Nutzlast    20,20 24,04
 LKW über 3,5 t Nutzlast    43,30 51,53
 LKW-Anhänger       9,20 10,95
 Streufahrzeug     46,10 54,86
 Radlader     16,90 20,11
 Saugewagen     34,70 41,29
 Kanalfernauge     28,20 33,56
 Probenahmefahrzeug    25,90 30,82
 Transporter/Kontrollfahrzeug   17,30 20,59
 automatisches Probenahmegerät     2,40   2,86
 Be- und Entlüftungsgerät     2,40   2,86
 DIA-Pumpen     20,20 24,04
 Dampfstrahlgerät      7,60   9,04
 Tauchpumpe     19,40 23,09
 Notstromgerät       8,60 10,23
 Abfallsammelfahrzeug (Hausmüll/Papier)  49,70 59,14
 Sperrgutfahrzeug    49,70 59,14
 Niederflurwagen    49,70 59,14
 Schredder     72,70 86,51
 Sandstrahler zur Graffiti-Entfernung 
 (inkl. Kolonnenfahrzeug)    31,60 37,60
 Gumlaser (inkl. Kolonnenfahrzeug)  35,50 42,25
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 Laubsauger      63,60 75,68
 Sinkkastenfahrzeug (trocken, halbautomatisch)  16,30 19,40
 Sinkkastenfahrzeug (trocken, manuell)   16,30 19,40
 Kombinationsfahrzeug mit Rückgewinnungsfunktion  63,30 75,33
 Kombinationsfahrzeug ohne Rückgewinnungsfunktion 51,00 60,69
 Kombinationsfahrzeug klein    21,30 25,35
 Hubsteiger (22 m)     43,20 51,41
 Servicemobil (HD-Kleingerät + Hausanschlusskamera) 36,90 43,91
 Schadstoffmobil     20,50 24,40

3. Im Abschnitt „Leistungen im Bereich Stadtentwässerung/Infrastruktur“ 
 werden die nachfolgenden Tarifstellen wie folgt geändert:

 Bearbeitung von Leitungsabfragen im Bereich des  27,00 Euro
 Signal- und Steuerkabelnetzes    (pro Vorgang)

 Fertigung einer Stellungnahme zur Signalisierung  32,00 Euro
 einer Lichtsignalanlage     (pro Vorgang)
 
 Kanalbestandsauskünfte im PDF-Format   27,00 Euro
 Kanalbestandsauskünfte in Papierform   32,00 Euro
 Kanalbestandsauskünfte im DXF-Format   37,00 Euro
        (pro zur Verfügung
        gestelltem Lageplan)

 Abkopplungsgesuche und Teilbefreiungen von der  54,00 – 216,00 Euro
 Abwasserüberlassungspflicht    (pro Vorgang)

 Prüfung von Entwässerungsgesuchen   135,00 – 540,00 Euro
        (pro Vorgang)

 Grundwasserauskünfte     60,00 – 250,00 Euro
        (pro Vorgang)

 Auskünfte über die Ganglinie einer Grundwasser-  15,00 Euro
 messstelle      (pro Vorgang)

4. Im Abschnitt „Leistungen im Bereich Stadtentwässerung/Infrastruktur“ 
 wird im Unterabschnitt „Entsorgung“ die Tarifstelle „Probenahme/Analytik 
 Kleinkläranlagen“ wie folgt geändert:

        Preis in Euro*
        netto brutto

 Analytik im Rahmen einer Wartung einer in § 8 Abs. 3  37,34  44,43
 Abwassergebührensatzung aufgeführten Kleinkläranlage (je Wartung)

* Nettopreise erhöhen sich im Falle umsatzsteuerbarer und –steuerpflichtiger Leistungen  
 um den derzeit gültigen Umsatzsteuersatz von 19 %.
** Die Abrechnung erfolgt jeweils im ½ Stunden-Takt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der Entgeltordnung tritt 
am 01.01.2013 in Kraft.

Vorstehende 5. Änderung der Entgeltord-
nung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg –  
Anstalt des öffentlichen Rechts (WBD-
AöR) für besondere Dienstleistungen wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Änderung 
der Entgeltordnung kann gem. §§ 7 Abs. 
6 Satz 1, 114a Abs. 3 Gemeindeordnung 
NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Änderung der Entgeltordnung ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg – 
Anstalt des öffentlichen Rechts hat den 
Beschluss des Verwaltungsrates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Duisburg, den 11. Dezember 2012

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Herr Dunkel
Tel.-Nr.: 0203/283-7980
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Öffentliche Bekanntmachung und 
Auslegungsverfahren des Entwurfs 
der Haushaltssatzung 2013 und des 
Haushaltsplans 2013 mit seinen Anla-
gen sowie der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung bis 2016 gem. 
§ 80 (3) Gemeindeordnung NRW (GO 
NRW)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 
mit ihren Anlagen liegt gemäß § 80 (3) der 
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25.10.2011 (GV. NRW.  
S. 539), zur Einsichtnahme in der Zeit
vom 22. Januar 2013 bis 18. März 2013
in der Stadtkämmerei –Duisburg-Mitte, 
Alter Markt 23, Zimmer 210– aus.

Darüber hinaus wird der Entwurf der 
Haushaltssatzung 2013 mit ihren Anlagen 
für Interessierte im Internet auf der  
Homepage der Stadt Duisburg 
(www.duisburg.de) zur Verfügung gestellt.

Einwendungen gemäß § 80 (3) GO NRW 
gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 
2013 mit ihren Anlagen können Einwoh-
ner oder Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen ab dem Beginn der 
Auslegung am 22.01.2013 -die somit am 
04.02.2013, 24.00 Uhr, endet- erheben. 
Sie sollten schriftlich abgefasst und an den 
Oberbürgermeister, Stadtkämmerei, Alter 
Markt 23, 47049 Duisburg, adressiert 
werden.

Duisburg, den 22. November 2012

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr. Langner
Stadtkämmerer

Auskunft erteilt:
Herr Wesenberg
Tel.-Nr.: 0203/283-4343

Einziehung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Bruckhausen

Es ist beabsichtigt, die Verkehrsflächen
Bayreuther Straße von Dieselstraße bis 
Kaiser-Wilhelm-Straße
Edithstraße
Heinrichstraße von Bayreuther Straße 
bis Kringelkamp
Kringelkamp
Kronstraße von Kringelkamp bis 
Kaiser-Wilhelm-Straße
nach § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. 1995, S. 1028) unter Berücksichti-
gung der bis heute erfolgten Änderungen 
einzuziehen.

Die Begründung dieser Maßnahme liegt 
während der nächsten drei Monate vom 
Tage der Bekanntmachung an während 
der Dienststunden im Verwaltungsgebäu-
de des Amtes für Baurecht und Baube-
ratung, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
Eingang Moselstraße 42, 47051 Duisburg, 
Zimmer E 24, zur Einsicht offen.

Die beabsichtigte Einziehung wird hiermit 
gemäß § 7 Abs. 4 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
öffentlich bekannt gemacht.

Einwendungen gegen das Vorhaben kön-
nen während der nächsten drei Monate 
vom Tage der Bekanntmachung an bei 
dem Oberbürgermeister der Stadt Duis-
burg, Amt für Baurecht und Bauberatung, 
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, Eingang 
Moselstraße 42, 47049 Duisburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden.

Duisburg, den 06. Dezember 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW- LZG NRW

Die an Herrn Manuel Engelbrecht, zuletzt 
wohnhaft Sonnenwall 54, 47051 Duis-
burg, gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen 
81.674, wird gemäß den §§ 1 Abs. 1 und 
10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV.NRW S. 94) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) 
in der jeweils gültigen Fassung durch öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann 
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Ju-
gendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle 
Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 
Duisburg, Zimmer 103, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von 
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung 
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Duisburg, den 06. Dezember 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Jacobs

Auskunft erteilt: 
Frau Jacobs
Tel.-Nr.: 0203/283-5253
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW- LZG NRW

Die an Herrn Manuel Engelbrecht, zuletzt 
wohnhaft Sonnenwall 54, 47051 Duis-
burg, gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen 
81.675 wird gemäß den §§ 1 Abs. 1 und 
10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV.NRW S. 94) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) 
in der jeweils gültigen Fassung durch öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann 
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Ju-
gendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle 
Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 
Duisburg, Zimmer 103, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von 
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung 
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Duisburg, den 06. Dezember 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Jacobs

Auskunft erteilt: 
Frau Jacobs
Tel.-Nr.: 0203/283-5253

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3201629809 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 04. Dezember 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3759099322 (alt 
29099322) der Sparkasse Duisburg wurde 
heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 04. Dezember 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3261061026 
(alt 161061023), 3261038651 (alt 
161038658), 3201427253 und 
3201923699 der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 05. Dezember 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Jahresabschluss zum 31.12.2011 der 
GMVA Niederrhein GmbH

Die Gesellschafterversammlung der 
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein GmbH, 46049 Oberhausen, 
hat im Mai 2012 im Umlaufverfahren 
den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2011 mit einem Bilanzgewinn von 
14.921.782,81 EUR festgestellt und wie 
folgt beschlossen:

„Der Bilanzgewinn wird in voller Höhe an 
die Gesellschafter ausgeschüttet.“ 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
vom 21.01. bis 08.02.2012 in der Zeit von 
8.30 Uhr bis 15.00 Uhr im Verwaltungsge-
bäude der GMVA Niederrhein GmbH, 

46049 Oberhausen, Liricher Straße,  
Raum 104, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Vinken, Görtz, Lange & Partner, 
Duisburg, hat am 24. Februar 2012 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:
Wir haben den Jahresabschluss  
- bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der GMVA Gemeinschafts-
Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Oberhausen, für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 
2011 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen „Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung“ vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebe-
richt vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Gesellschaft sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
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angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Duisburg, 24. Februar 2012

VINKEN • GÖRTZ • LANGE UND PARTNER
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Gerd Görtz          Dipl.-Kfm. Dirk Weber 
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

Oberhausen, den 18.05.2012

GMVA Niederrhein GmbH
Geschäftsführung

Ingo Schellenberger
Maria Guthoff
Dr. Gerd Terbeck
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